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p/e Dienstverweigererfrage
oder von derArroganz der Schreiber
Major Dominique Brunner, Zürich

4. Dezember 1977 hat das Schweizereinen

Entscheid von beträchtlicher— t—11IOWI ICIU VUII UG u aoiiuiGiiGi
ragweite für die Landesverteidigung die-
e®. neutralen, friedfertigen Kleinstaates

sefäiit: Es ^at bekanntlich der von Bun-
resrat und Parlament beantragten Einfüh-

eines «zivilen Ersatzdienstes» für
' litärdienstverweigerer aus religiösen

der ethischen Gründen ein kategorisches
ein entgegengesetzt. Was angesichts der

,Us3angslage hatte befürchtet werden
^pnnen, hat sich nicht eingestellt. Es hat
'°h kein knapper und so gearteter Ent-

scheid von Volk und Ständen ergeben,
ass füglich von einem nach dieser oder

laner Seite hin interpretierbaren Ergebnis
aasprochen werden könnte. Die Nein-

ehrheiten fielen in den nichtstädtischen
aumen viel deutlicher aus als in den

9r°ssen Agglomerationen, wo die unter
ar Flagge der Toleranz gegenüber klei-
en Minderheiten segelnde Vorlage noch

^ besten abschnitt.
wäre und ist lächerlich, wenn die -

bcg besehen die schweizerische Selbst-
^ahauptung auch mit militärischen Mitteln

befehdenden Kreise, die dem
vorgetragenen zivilen Ersatzdienst den Kampf

der Begründung ansagten, er sei zu
9 9efasst, er schliesse die ach so be-

aus9enSWerten "Pollt'schen» Verweigerer
' sich als Mit-Sieger oder gar als Sie-

die
dar2uste"en: Gerade ihre Hochburgen,

de
s'®dtischen Agglomerationen, standen
Ja am nächsten, und ausserdem war

aJ ?r3ar|isierte Aufwand für das Nein im
shmmungskampf im Vergleich zu ande-

sch /^stimmungskämpfen durchaus be-
aiden, so dass die Behauptung haltlos

• die Vorlage sei daran gescheitert, dass
sser einigen Pfarrherren, gelegentlich
nem Parlamentarier, der, im übrigen
®s andere als geschlossenen, CVP und
111 EMD - difficile est, satiram non scri-

hat>6 ~ n'emand dafür die Trommel gerührt

Ein Si®g der Miliz

j^ar zivile Ersatzdienst ist an einem «re-
*® civique», am Sich-Aufbäumen der

Melf z?rscfle,,t' daran, dass die grosse
ke t

tle't des ^olkes von der Rechtmässig-
da'rf unserer bewaffneten Notwehr im Be-

4
sfa" überzeugt ist. Gesiegt hat am

v.
ezember der Milizgedanke, hat die

v
der Bürgerschaft getragene Landes-

—.uiyung,
da^et0nen ist ~ na°b dieser Feststellung -,
q

® dieser Entscheid nicht nur unter dem

keit tspunkt nüchterner Zweckmässigen
zu begrüssen ist. Er ist auch unter

v
moralischen Aspekt sehr wohl zu

Tei/6160' ^as Schlimmste am Echo eines
Merf- der .^^'ber und Sprecher in den
räns'6?' d-e' °b des Verdikts des Souve-

der f h
6'n bewegendes Lamento wegen

sture6 Ein" und Nachsicht dieses

9lauht
v°,kes ausbrechen zu müssen

ciif, en; ist in der Unfähigkeit zu sehen,
anziert zu denken. Dümmliche, die

Wirklichkeit verzerrende Parolen, wie die
von der Nötigung harmloser Mitbürger zum
Töten, wurden weiter propagiert. In
genüsslicher Selbstkritik wurde hervorgehoben,

damit bleibe es dabei, dass die
Schweiz neben der Türkei und Zypern der
einzige westliche Staat sei, der vom
Gewissen geplagte Mitbürger wie Verbrecher
behandle.

Künstlich hochgespielte Probleme

Wie verhält es sich denn damit in
Wirklichkeit? Zwei Überlegungen sind
entscheidend. Erstens ist es einfach nicht
wahr, dass dem sich auf sein Gewissen
Berufenden Unzumutbares aufgezwungen
werde, nämlich das Töten. Wer in diese
echte Gewissensnot gerät, kann mit der
Zulassung zum unbewaffneten Sanitätsoder

Luftschutzdienst rechnen (die Modalitäten

des waffenlosen Dienstes sollten
im übrigen jetzt, nach dem klaren
Entscheid gegen den Zivildienst, ganz klar
geregelt werden, und zwar in einem
liberalen Sinn). Die glaubwürdige und damit
auch schützenswerte Gewissensnot, die
durch die Aussicht darauf entstehen mag,
selber, allenfalls direkt töten zu müssen,
wird auf diese Weise geschützt.
Die Dienstverweigerer handeln aber aus
einem ganz anderen Motiv heraus. Sie
lehnen in Wirklichkeit die dem permanent
neutralen Staat durch das Völkerrecht
auferlegte Pflicht zur Selbstverteidigung, zur
Verhinderung der Benützung seines
Territoriums durch Kriegführende, allenfalls
auch manu militari, ab; sie lehnen die
angesichts des von Waffen starrenden
Europa durch elementare Vorsicht und
Voraussicht nahegelegte militärische
Vorbereitung des Kleinen ab; sie lehnen die
von unserer friedlichen Vergangenheit her

wie auch angesichts ihrer erklärten
primären Zielsetzung der Kriegsverhinderung
auch ethisch unanfechtbare Landesverteidigung

der Schweiz ab. Das heisst: Ihre
effektiv politische Betrachtungsweise und
Argumentation verbrämen sie ethischreligiös,

worauf manch ein von seinen
Gefühlen und nicht von seinem Verstand
geleiteter Kommentator prompt und plump
hereinfällt. Und all das verdient keine
Schonung.

Es gibt einen Sonderfall Schweiz

Der zweite Punkt: Vergleiche mit anderen
Ländern in bezug auf die Behandlung von
Dienstverweigerern besagen nichts, aber
auch gar nichts, weil es, wenn irgendwo,
so im Bereich des Militärischen im
weitesten Sinn einen Sonderfall Schweiz eben
gibt. Dieses Land hat nun einmal seit
Jahrhunderten niemanden bedroht, nie
getrachtet, anderen Land und Volk und
Reichtum zu entreissen. Dieses Land ist
der älteste und einzige ernstzunehmende
permanent Neutrale, das heisst ein Staat,
der sich ohne jeden Druck von aussen
verpflichtet hat, keinen Krieg von sich aus
zu beginnen. Die Identität von Bürger und
Soldat ist - ausser in Israel - nirgends
sonst so voll verwirklicht wie hier dank
dem Milizsystem, das das unproblematischste

Verhältnis zwischen demokratischem

Staat und Armee ermöglicht. Die
militärischen Vorbereitungen der Schweiz
sind endlich ausschliesslich defensiver
Natur, was nur ausgesprochen dumme
Menschen zu bestreiten suchen werden.
Daher ist es für uns ziemlich irrelevant,
was Staaten mit einer mehr oder weniger
kriegerischen Vergangenheit oder Gegenwart

mit ihren Dienstverweigerern tun oder
nicht tun.
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